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02 Jänner 2009

Der Jahreswechsel, hat nicht nur eine neue Jahreszahl gebracht, sondern auch einen Projektabschluß für eine Aktivität unseres vereins.

Wir haben ein Rehahundeprojekt für eine junge Frau die im Rollstuhl sitzt zu einem guten Ende bringen können.

Der Rollstuhlbegleithund Kilian, wurde von der Firma Shell Austria zur Gänze finanziert der Betrag wurde uns am 2 Jänner 2009 bei einer Veranstaltung im Shell Betriebssportverein von der Organisiatorin Frau Monika Wagner übergeben.

Wir wünschen dem Frauli von Kilian viel Erfolg mit dem vierbeinigen Begleiter und auch einen guten Ausgang für Ihre bevorstehende Maturaprüfung in den nächsten Wochen.

Bei unserem treuen Sponsor der Firma Shell bedanken uns wir ebenfalls sehr herzlich für die großzügige Finanzierung dieses Rehahundeprojektes.

07 April 2009
An diesem Tag, hatten wir im Landhaus der Landeshauptstadt St.Pölten einen Termin beim Behindertensprecher Herrrn Vock.

Im Club der F P Ö wurden wir sehr freundlich empfangen.

Bei diesem Gespräch, daß schon am 18 März 2009 im Parlament in Wien stattfinden hätte sollen, wurden die Problematiken rund um die Finanzierung von Blindenführhunden speziell in der ( Sozialen Rehabilitation ) für Pensionisten bearbeitet.

Der Termin am 18 März konnte von mir auf Grund der medizinischen Probleme meiner 11 Jahre alten Blindenführhündin Stella nicht wargenommen werden, da sie keine Stufen und Sprünge in die öffis mehr bewältigen kann.

Daher freuten wir uns ganz besonders, daß wir einen Termin im Landhaus in St.Pölten bekommen haben.

Hir die Einladung:


> Sehr geehrter Herr  Schandel!

Vielen Dank, für Ihre Antwort!

Auch für Ihr Entgegenkommen bzgl. meiner Problematik im Sinne der Mobilität 
mit meinem Blindenführhund!

Ich werde mich mit Herrn Vock über den Mobilfunkkontakt in Verbindung 
setzen, damit wir einen genauen Zeitpunkt abstimmen können.

Ich bedanke mich nochmals sehr herzlich für Ihre Bemühungen und verbleibe 
mit bestem Gruß

Franz Peter Lechner

Auch ein Grund der Zusammenkunft, war ein Gerichtsurteil bei einem Blindenführhundeprojekt das vom Bezirksgericht Tulln bearbeitet wurde.

Die angeforderte Stellungnahme des Ministers ist anschließend zu lesen.
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	GZ: BMASK-44301/0012-IV/7/2009
	Wien, 11.03.2009


	Betreff:
	Beurteilung von Blindenführhunden

Gerichtsurteil BG Tulln v. 3.11.2008 GZ 2 C 764/06v-41


Sehr geehrter Herr Lechner!

Das im Betreff angeführte Gerichtsurteil wurde zur Kenntnis genommen. Aufgrund der in der Österreichischen Verfassung vorgesehenen Gewaltentrennung zwischen Rechtsetzung, Rechtsprechung und Verwaltung maßt sich das Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz keine Kompetenz an, Gerichtsurteile zu interpretieren.

Dessen ungeachtet haben wir das Urteil als Bestätigung unseres Ansatzes der zweigleisigen Beurteilung in Form der Qualitäts- und Teambeurteilung verstanden. Die Klägerin hätte im vorliegenden Fall unseres Erachtens auf der Zusammen-Schulung und der darauffolgenden Teambeurteilung samt positivem Ausgang bestehen sollen. 

Mit freundlichen Grüßen

Für den Bundesminister:

Dr. Hansjörg Hofer

Elektronisch gefertigt.

Darum wurde auch die Sinhaftigkeit der bestehenden Beurteilungsschiene in Frage gestellt.

Unser Gespräch im Landhaus in St.Pölten hat Früchte getragen.
Wir haben einen Entschließungsantrag übermittelt bekommen, wenn die Bundesregierung in dieser Sache positiv entscheiden würde, hätte die Blindenführhundemobilität viele Probleme beseitigt.
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ENTSCHLIESSUNGSANTRAG

der Abgeordneten Vock, Ing. Hofer

und weiterer Abgeordneter

betreffend Förderung der Blindenführhundeausbildung nach Schweizer Vorbild

Der Einsatz von Blindenführhunden kann blinden und sehbehinderten Menschen zu

mehr Mobilität und somit zu mehr Lebensqualität verhelfen.

Zwar wird die Ausbildung von Blindenführhunden in Österreich gefördert, die

Modalitäten stellen jedoch eine Hemmschwelle für betroffene Menschen dar, da die

Förderung erst nach erfolgter Zusammenführung von Mensch und Hund beantragt

werden kann.

In der Schweiz wird die Ausbildung von Blindenführhunden separat gefördert, auch

die laufenden Kosten für die Inanspruchnahme eines dieser Hunde werden von der

Invalidenversicherung getragen.

Wenn blinde oder sehbehinderte Menschen vorab wissen, ob sie bei der

Kostentragung für einen Blindenführhund mit Unterstützung der Öffentlichkeit

rechnen können, gibt ihnen diese Information zusätzliche Sicherheit, die ihnen hilft,

ihren Alltag zu bewältigen. Daher halten wir eine Anpassung der Fördermodalitäten

für das Gebot der Stunde.

Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher folgenden

ENTSCHLIESSUNGSANTRAG

Der Nationalrat wolle beschließen:

„Die Bundesregierung, insbesondere der Bundesminister für Arbeit, Soziales und

Konsumentenschutz, wird aufgefordert, alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen,

um eine Förderung der Ausbildung und Nutzung von Blindenführhunden nach

Schweizer Vorbild zu ermöglichen.“

In formeller Hinsicht wird die Zuweisung an den Sozialausschuss vorgeschlagen.
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Am 06 Mai haben wir unseren Freund und Musiker Wolfgang Niegelhell bei seinem Panflötenkonzert in der Franziskanerkirche in St.Pölten besucht.
Der Event, soll eine Promotion für seine Aktivität einen Staffelauf durch Österreich mit dem Motto zwei Beine für vier Pfoten sein.

Dabei wird die Finanzierung von Blindenführhunden auch als Zentraltema beleuchtet.

Am 19 Mai 2009 war es endlich so weit!
Der Nachfolgehund Beno ein heller Labradorrüde von unserer Hundeschule Maria Gerstmann hat in Graz die Qualitätsprüfung zum Blindenführhund nach §39 der geltenden Prüfungsordnung positiv absolviert.

Er wird am 26 Mai seinen Dienst bei mir in St.Pölten antreten.

Nun kann Stella meine mitlerweile schon fast 11 Jahre alte Blindenführhündin in ihren verdienten Ruhestand gehen, sie wird bei Oma-Lechner die ums Eck wohnt Ihre Pension genießen.

Nach 6 Wochen, werden Beno und Ich zur Teambeurteilung antreten, dann beginnt ein neuer Mobilitätsabschnitt in unserem Leben.

Ich bedanke mich bei meiner Stella, ohne die der Vereinsaufbau und viele andere Sachen nicht möglich gewesen wären.

Es tut sehr weh, einen so guten Hund außer Dienst nehmen zu müssen, aber das hohe Alter und die medizinischen Probleme der Hündin machen die Entscheidung ein wenig leichter.
Beno muß schon sehr früh als Vereinshund herhalten.
Nach unserem Besuch bei der Wiener Zeitung wurde ein weiteres Anliegen des Vereins und damit des Obmanns bearbeitet.

Der § 29 B der S T V O ist ein Problem dessen Hintergründe vom Vereinsobmann aufgegriffen wurden.
Nach unserer Kontaktaufnahme mit den zuständigen Stellen vom Landeshauptmann des Bundesalandes Niederösterreichs Herrn Dr. Erwin Pröll dem minister für Soziales und Generationen Herrn Dr. Hofer, ist keine brauchbare Lösung zu erziehlen gewesen.

Auch die Nachfrage beim Bundespräsidenten Herrn Fischer hat nur politisches Geschwafel hervorgebracht.

Daher haben wir am 22 Juli 2009 einen Zeitungsbeitrag in der Winer Zeitung geschaltet.

Mit großem Foto vom Beno und Peter Lechner wurde folgender Beitrag verfaßt.

Blinde fordern das Recht auf einen Behindertenparkplatz, der nur Gehbehinderten zusteht
Blinde fühlen sich übergangen
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	Lediglich Gehbehinderte dürfen hier parken. Foto: bb


Von Petra Tempfer
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Ausweis sichert Gehbehinderten EU-weit Vorteile bei Parkplatzsuche. 
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Blinde wünschen Novelle des Gesetzes aus dem Jahr 1960.

Wien. "Einen Blinden kann man ja nicht einfach irgendwo aus dem Auto aussteigen lassen und sagen ,Geh’ dort zum Doktor’", klagt der blinde Franz Lechner – als Obmann des Vereins "Reha-Hunde helfen Menschen" fordert er deshalb das Recht auf die Benützung eines Behindertenparkplatzes. Dieses steht nämlich ausschließlich Personen mit ständiger, schwerer Gehbehinderung zu.

Das wurde Lechner bewusst, nachdem er an die zuständige Magistratsabteilung einen Antrag auf die Ausstellung des sogenannten "§29b"-Ausweises gestellt hatte: Dieser berechtigt EU-weit nicht nur zur Benützung der Behindertenparkplätze, sondern auch zum Halten in Halte- und Parkverboten, in Kurzpark- und Fußgängerzonen.

Vor allem die täglichen Einkäufe würden Lechner um vieles leichter fallen, wenn er die mit einem Rollstuhl gekennzeichneten, Eingangs-nahen Parkplätze nutzen dürfte. "Vom hintersten Winkel des Supermarkt-Geländes von einer Begleitperson mit Einkaufswagen bis zur Tür manövriert zu werden, ist nämlich nicht immer leicht", schildert der Obmann aus seiner Erfahrung.

"Mein Antrag hatte daher einen guten Grund", meint er – diesem war auch das erforderliche amtsärztliche Attest beigefügt: "Herr Lechner kann sich nur mit Hilfe eines Blindenstockes fortbewegen, in nicht vertrauter Umgebung ist ein Blindenhund oder eine Begleitperson erforderlich", war darin zu lesen. Dennoch wurde dem Obmann aufgrund der Gesetzeslage keine Ausnahmebewilligung gewährt, obwohl ihm vom Magistrat sogar eine hochgradige Mobilitätseinschränkung im Verkehrsalltag zuerkannt wurde.

"Das entsprechende Gesetz stammt aus dem Jahr 1960, es ist veraltet und gehört daher erneuert", meint Lechner dazu. Die letzte Änderung datiert von 2005: Seit diesem Jahr ist der Ausweis mit einem Lichtbild versehen und somit personenbezogen, davor war er an ein Kennzeichen gebunden. "Somit könnten nun auch Blinde, die ja nicht selbst mit einem Auto fahren und zumeist auch keines besitzen, begünstigt befördert werden", wünscht der Obmann – Blinde seien auch von der motorbezogenen Versicherungssteuer für Fahrzeuge befreit und erhalten sogar eine gratis Autobahnvignette.

BMVIT gesprächsbereit
Sein Anliegen richtete Lechner schließlich an das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT), von dem er bisher keine Antwort erhielt. Auch die "Wiener Zeitung" ersuchte das Ministerium um eine Stellungnahme: "Eine StVO-Änderung, um den Kreis der Berechtigten für einen Behindertenparkplatz zu erweitern, ist nicht direkt in Planung", erklärt Sprecher Walter Fleißner. Heikel an dem Thema sei, dass dabei alle Behindertenverbände – und nicht ausschließlich die Blinden – miteinbezogen werden müssten. "Zu Gesprächen ist das Ministerium aber jederzeit bereit", fährt Fleißner fort, über mögliche Kompromisse will er sich noch nicht äußern.
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Im Verkehr findet sich der blinde Franz Lechner nur mit Hund zurecht. Foto: "Reha-Hunde" 

Mit seiner Forderung nach einer Gesetzesnovelle ist Lechner jedenfalls nicht allein: Auch Gerhard Höller, blinder Präsident des Österreichischen Blinden- und Sehbehindertenverbandes, fühlt sich diskriminiert. "Mein Auto wurde vor kurzem von einem Behindertenparkplatz abgeschleppt", erzählt er, "dieser befand sich vor dem Sozialministerium, ich hatte einen Termin mit dem Minister."

In einem Gespräch mit dem BMVIT sieht Höller eine Chance – auch der ÖAMTC würde bei einem solchen Zusammentreffen unterstützend eingreifen. "Den Wunsch nach der Ausweitung der "§29b"-Ausweis-Besitzer hegen viele Betroffene", weiß Martin Hoffer, der beim ÖAMTC für StVO-Fragen zuständig ist, "die Notwendigkeit einer Gesetzesänderung wurde vom BMVIT einfach noch nicht erkannt."

Falls mehr Behinderte einen Ausweis erhielten, würde vielleicht der chronische Parkplatzmangel verringert. Bei einer Zahl von rund 2000 Behindertenparkplätzen in Wien jedoch relativ wenig, wenn man mit den – nach Informationen der "Wiener Zeitung" – 4500 Diplomatenparkplätzen vergleicht.

Printausgabe vom Donnerstag, 23. Juli 2009

Für die Beitragsverfassung bedanken wir uns bei Frau Mag. Petra Tempfer sehr herzlich!
Am 20 November 2009 hätte Benno und Ich, unsere Teambeurteilung gehabt, aber ich habe mir eine maßive Lungenentzündung oder vielleicht auch die Schweinegrippe eingefangen.
Aus diesem Grund mußte ich diesen Termin verschieben.

Vom 18 bis zum 20 Dezember 2009 fand wieder unsere Weihnachtsfeier gemeinsam mit der Ilztaler Rehahundeschule Maria Gerstmann statt.

Der Termin des Events, wurde so geplant, daß unsere Freunde das Abschlußkonzert von Wolfgang Nigelhell in der Stadthalle Graz besuchen konnten.

Das Rahmenprogramm  hatte auch eine Buschenschankwanderung und eine Wanderung zum Wahlfahrtsort Maria Fieberbründel beinhaltet.

Mit einem gemütlichem Beisammensein mit der Ortsgemeinschaft wurde das lange Wochenende abgeschlossen.

Für das Abholservice von Wien über St.Pölten bedanken wir uns beim Taxiunternehmen Gerstmann, denn durch die Bereitstellung der Taxibusse zum Toppreis ist es auch vielen behinderten Freunde möglich unsere Aktivitäten ohne große Aufwände besuchen zu können.

Ein Ausblick auf das nächstee Kalenderjahr!

Da die Blindenführhundefinanzierung auch im Jahr 2009 nicht maßgeblich positiv e Änderungen erfahren hatt, stellen wir die Stellungnahme unserer Anfragen zum Abschluß in diesen Jahresbericht.

Da wir immer am Ball bleiben, werden wir über Erfolge bzw. mißerfolge im nächsten Jahresbericht informieren.

Laut dem folgenden Berricht sieht die Zukunft der Finanzierung des Hilfsmittels Blindenführhundeiner positiven Entwicklung entgegen.

Am Ende meines Jahresberichtes, möchte ich mich bei allen Mitstreitern, Politischen Ebenen, und ganz besonders bei meinen Vereinsdamen für die Gute Zusammenarbeit im abgelauffenen Jahr bedanken.
Franz Peter Lechner

Obmann

